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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/344 S 
Stadtbürgerschaft 03.11.20 
20. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 3. November 2020 

Bebauungsplan 1568 
für ein Gebiet in Bremen-Vegesack östlich Fährer Flur, südlich Aumunder Heide 
(rückwärtige Grundstücksgrenzen), westlich Ludwig-Jahn-Straße und nördlich des 
Freizeitbades Vegesack  
(Bearbeitungstand: 10. Januar 2020) 

Als Grundlage einer städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete 
Gebiet wird der Bebauungsplan 1568 (Bearbeitungsstand: 10. Januar 2020) vor-
gelegt. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung hat hierzu 
am 3. September 2020 den als Anlage beigefügten Bericht erstattet. 

Der Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwick-
lung wird der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt. 

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, 
Bau und Stadtentwicklung einschließlich Anlagen an und bittet die Stadtbür-
gerschaft, den Bebauungsplan 1568 für ein Gebiet in Bremen-Vegesack östlich 
Fährer Flur, südlich Aumunder Heide (rückwärtige Grundstücksgrenzen), 
westlich Ludwig-Jahn-Straße und nördlich des Freizeitbades Vegesack (Bear-
beitungstand: 10. Januar 2020) in Kenntnis der eingegangenen Stellungnah-
men zu beschließen. 

Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung und Energie 

Bebauungsplan 1568 für ein Gebiet in Bremen-Vegesack östlich Fährer Flur, 
südlich Aumunder Heide (rückwärtige Grundstücksgrenzen), westlich Lud-
wig-Jahn-Straße und nördlich des Freizeitbades Vegesack 
(Bearbeitungsstand: 10. Januar 2020) 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung legt den Be-
bauungsplan 1568 (Bearbeitungsstand: 10. Januar 2020) und die entspre-
chende Begründung vor. 

A) Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Planaufstellungsbeschluss 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft hat in ihrer Sitzung am 19. April 2018 den Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 1568 gefasst. Der Planaufstel-
lungsbeschluss ist am 25. April 2018 amtlich bekannt gemacht worden. 

2. Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

Die Planung dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen, in diesem Fall 
der Konversion eines ehemaligen von Bebauung umgebenen Sportplatzes, 
der einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Die überbaubaren Grund-
stücksflächen betragen weniger als 20 000 m². Somit handelt es sich um 
einen Plan der Innenentwicklung (§ 13a Absatz 1 Nummer 1 BauGB). Die 
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Voraussetzungen nach § 13a Absatz 1 BauGB für ein „beschleunigtes Ver-
fahren“ liegen vor. 

Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB und 
nach § 1a BauGB sind in diesem Bebauungsplanverfahren bewertet und 
berücksichtigt worden. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB 

Die Öffentlichkeit wurde am 26. Juni 2018 in einer öffentlichen Einwoh-
nerversammlung im Ortsamt Vegesack über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Das Ergebnis 
dieser Beteiligung ist in die Planung eingeflossen. 

4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Absatz 1 BauGB 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan 1568 ist die 
frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Absatz 1 BauGB am 17. Juni 
2019 durchgeführt worden. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in die Pla-
nung eingeflossen. 

5. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4a Absatz 2 BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung hat am 
13. Februar 2020 beschlossen, dass der Bebauungsplanentwurf 1568 mit 
Begründung öffentlich auszulegen ist. 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB und die Anhörung 
der zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Absatz 2 BauGB einschließlich des Ortsamtes Vegesack sind 
gleichzeitig durchgeführt worden (§ 4a Absatz 2 BauGB). 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öf-
fentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB unterrichtet worden. 

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 2. März 2020 bis 2. April 2020 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB im Bauamt Bremen-Nord öffentlich ausgele-
gen. 

6. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hinweise vor-
gebracht, die zu einer Anpassung der Begründung geführt haben. Auf den 
Gliederungspunkt 8. dieses Berichtes wird verwiesen. 

Nach Klärung der entsprechenden Fragen haben die übrigen Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Ein-
wendungen. 

7. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Anlässlich der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit eingegangen. 

8. Änderungen der Begründung nach der öffentlichen Auslegung 

Nach der öffentlichen Auslegung und der gleichzeitig durchgeführten Be-
hördenbeteiligung sind am Bebauungsplanentwurf keine Änderung vor-
genommen worden. Die Begründung ist geändert worden. 

Die Begründung wurde wie folgt geändert: 

— Unter Punkt C) 4. „Entwässerung“ wurde geändert, dass im Plange-
biet kein Regenwasserkanal, sondern ein Mischwasserkanal besteht. 
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— Unter Punkt C) 5. „Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen“ ist er-
läutert worden, warum einzelne Bäume nicht in den Erhaltungsbe-
reich für Bäume einbezogen wurden. 

— Unter Punkt C) 6. „Immissionen“ wurde die Beschreibung der aus der 
Lärmkartierung Bremen abgeleiteten Lärmpegel für das Plangebiet 
präzisiert. 

— Unter Punkt D) „Schutzgut Pflanzen“ ist ergänzt worden, dass zur 
Kompensation der nach der Bremer Baumschutzverordnung ge-
schützten Bäume neben den Flächen innerhalb des Plangebietes auch 
noch externe Flächen im Bremer Bürgerpark zur Verfügung stehen. 
Zudem wurde korrigiert, dass nicht 35, sondern 36 Bäume gefällt wer- 
den müssen. 

— Im Anhang wurde die Legende des Grünordnungsplans verschoben. 

Die beigefügte Begründung (Bearbeitungsstand: 10. Januar 2020) „aktua-
lisierte Fassung“ enthält die vorgenannten Änderungen. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung emp-
fiehlt, der geänderten Begründung zuzustimmen. 

9. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4 a BauGB 

Die vorgenannten Änderungen an der Begründung des Bebauungsplanes 
nach der öffentlichen Auslegung dienen überwiegend der Klarstellung be-
ziehungsweise Präzisierung, ohne dass wesentliche Veränderungen der 
Planung beziehungsweise Betroffenheiten entstehen. Nachbarschaftliche 
Belange sind davon nicht betroffen. 

Die vorgenannten Änderungen berücksichtigen die im Rahmen der Behör-
denbeteiligung vorgetragenen Hinweise. Abwägungsrelevante neue Er-
kenntnisse und Inhalte haben sich dadurch nicht ergeben; daher wird von 
einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB abgesehen. 

B) Stellungnahme des Beirats 

Der Beirat Vegesack hat sich in seiner Sitzung am 20. Januar 2020 als Trä-
ger öffentlicher Belange mit den Planungen für einen Neubau einer Kita 
und einer Schule an der Straße Fährer Flur befasst. Der Beirat hat einstim-
mig folgenden Beschluss gefasst: 

Der Beirat Vegesack stimmt der vorgestellten Planung grundsätzlich zu. 

Der Erhalt des vom Landesamt für Denkmalpflege für erhaltenswert aner-
kannten Gebäudes als Schule ist prioritär zu prüfen. 

Die Gebäude sind nach energetischen Standards zu errichten. Es sind 
Fahrradabstellplätze vorzusehen. 

Der Bolzplatz ist wiederherzustellen. 

Der vorhandene Bolzplatz ist zu sanieren. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung gibt 
dazu folgende Stellungnahme ab: 

Die Grundschule Fährer Flur verbleibt zunächst im alten Schulgebäude. 
Ein Zeitpunkt für den Bau einer neuen Grundschule im Plangebiet ist noch 
nicht bestimmt worden. Mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes im Bebauungsplan 1568 kann das historische Gebäude auch weiter-
hin für schulische Zwecke in Vegesack, aber auch für andere in einem 
Allgemeinen Wohngebiet zulässige Zwecke genutzt werden. 

Sowohl die Kita als auch ein Neubau der Grundschule werden nach den 
Energiestandards für öffentliche Gebäude in Bremen errichtet. 

Fahrradstellplätze werden in ausreichender Anzahl für Kita und Grund-
schule vorgesehen. 
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Mit Abbau der Container, in der die Kita aktuell untergebracht ist, besteht 
auch zukünftig wieder die Möglichkeit, die Fläche als Bolzplatz zu nutzen. 
Die Sanierung des bestehenden Bolzplatzes ist nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung nimmt 
die Stellungnahme zur Kenntnis. 

C) Beschluss 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung bittet 
den Senat und die Stadtbürgerschaft, den Bebauungsplan 1568 für ein Ge-
biet in Bremen-Vegesack östlich Fährer-Flur, südlich Aumunder Heide 
(rückwärtige Grundstücksgrenzen), westlich Ludwig-Jahn-Straße und 
nördlich des Freizeitbades Vegesack (Bearbeitungsstand: 10. Januar 2020) 
in Kenntnis der eingegangenen Stellungnahmen und ihrer empfohlenen 
Behandlung sowie des geänderten Geltungsbereichs zu beschließen. 

Falk-Constantin Wagner 

(Sprecher) 

Begründung zum Bebauungsplan 1568 für ein Gebiet in Bremen-Vegesack 
östlich Fährer Flur, südlich Aumunder Heide (rückwärtige Grundstücksgren-
zen), westlich Ludwig-Jahn-Straße und nördlich des Freizeitbades Vegesack 
(Bearbeitungsstand 10. Januar 2020) 

A) Plangebiet 

1. Lage, Entwicklung und Zustand 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Fähr-Lobbendorf, nördlich der Haupt-
straße Fährgrund und des Freizeitbades Vegesack, unweit der Vegesacker 
Innenstadt und hat eine Gesamtgröße von rund 2,7 ha. 

 

Übersichtsplan zum Bebauungsplan 1568, ohne Maßstab; Quelle: GeoInforma-
tion Bremen 

Das Plangebiet teilt sich in drei Bereiche auf: Im westlichen Plangebiets-
bereich, entlang der Straße Fährer Flur, liegen die Grundschule Fährer 
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Flur mit Schulhof sowie ein nördlich angrenzender Schulgarten. Das 
Grundschulgebäude aus dem Jahr 1912 orientiert sich zur Straße Fährer 
Flur und wird über eine nordwestliche Zufahrt erschlossen. Mittig im Plan-
gebiet befindet sich ein ehemaliger Sportplatz, der seit 2009 nicht mehr als 
Sportplatz genutzt wird. Östlich zu dieser Anlage grenzt die denkmalge-
schützte Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße an. Südlich der Turnhalle, im süd-
östlichen Bereich der ehemaligen Sportanlagen, steht seit dem Sommer 
2017 eine Kindertagesstätte (Kita) als befristeter Modul-Bau mit angren-
zenden Außenanlagen. Östlich der Turnhalle grenzt der Spielplatz Lud-
wig-Jahn-Straße an. In diesem liegen verschiedene Spiel- und Kletter-
möglichkeiten, diverse Sitzmöglichkeiten sowie eine Freifläche die auch 
zum Bolzen genutzt wird. Der Spielplatz wird von drei Seiten von öffentli-
chen Verkehrsflächen begrenzt. 

Die Grenzen des Plangebietes, aber auch die der drei vorgenannten Teil-
bereiche, sind durch einen umfangreichen Baumbestand räumlich sicht- 
und wahrnehmbar. 

2. Geltendes Planungsrecht 

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt das Plangebiet überwiegend als 
Grünfläche mit der Nutzung „Sportplatz“ dar, lediglich der westliche Be-
reich wird als Wohnbaufläche dargestellt. 

Mit der Festsetzung neuer Gemeinbedarfsflächen sowie von Grünflächen 
ist der zentrale Bereich des Bebauungsplanes 1568 nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln. Da es sich um einen Bebauungsplan der In-
nenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt, wird der Flächennutzungs-
plan im Wege der Berichtigung (§ 13a (2) Nummer 2 BauGB) angepasst. 
Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird da-
bei nicht beeinträchtigt, weil die bestehende Gemeinbedarfsfläche in sei-
ner Nutzungsart nicht verändert wird und die Planungen rein auf die 
Weiterentwicklung des Plangebietes abzielen. 

Für den Planbereich gilt der Bebauungsplan 392, rechtsverbindlich seit 9. 
Januar 1980, der im Westen, im Bereich der bestehenden Grundschule 
Fährer Flur, ein Baugrundstück für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung Schule, im mittleren Bereich eine Sport- und Spielfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz, im Osten eine Sport- und Spielfläche mit 
der Zweckbestimmung Spielplatz sowie eine Stellplatzfläche festsetzt. 

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

Das im Plangebiet bestehende historische Grundschulgebäude Fährer Flur 
weist einen insgesamt schlechten Bauzustand auf. Für eine weitergehende 
Schulnutzung ist eine kostenintensive Gebäudesanierung notwendig. Zur 
Anpassung an aktuelle Anforderungen, zeitgenössische Bildungsangebote 
sowie zum Ausbau als Ganztagsschule sollen im Plangebiet die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für einen Neubau geschaffen werden. 

Da in Vegesack aktuell zu wenig Betreuungsplätze für Kinder zur Verfü-
gung stehen und die im Plangebiet stehende Kita nur als befristeter Mo-
dulbau errichtet wurde, sollen im Plangebiet die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung eines Kita-Neubaus mit den erforderli-
chen Grün- und Außenspielflächen geschaffen werden. 

Zusätzlich soll eine von Grundschule und Kita gemeinsam genutzte Mensa 
realisiert werden. Die Gemeinbedarfsfläche Fährer Flur soll damit insge-
samt unter Berücksichtigung des gewachsenen Altbaumbestandes, der 
denkmalgeschützten Turnhalle, der bestehenden Wegebeziehungen so-
wie des Spielplatzes Ludwig-Jahn-Straße den aktuellen Erfordernissen 
entsprechend weiterentwickelt werden. 

Zur Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen wurde im Jahr 2018 eine 
Machbarkeitsstudie erstellt. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen 
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wurden eine weiterführende städtebaulich-freiraumplanerische Konzep-
tion sowie ein Grünordnungsplan erarbeitet, die als Grundlagen für den 
Bebauungsplan 1568 dienen. Auf den Flächen des ehemaligen Sportplat-
zes sieht das Konzept die Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie 
den Neubau einer Kita im nordwestlichen Bereich vor. Im Folgenden wer-
den die einzelnen Maßnahmen und Ziele der Konzeption vorgestellt: 

Bestandsbäume 

Die bestehenden ortsbildprägenden Baum- und Gehölzstrukturen in der 
Gemeinbedarfsfläche Fährer Flur sollen zu großen Teilen erhalten und in 
die Neuplanungen der Schule, der Kita sowie der Mensa integriert wer-
den. Aufgrund der Dichte an Baum- und Gehölzstrukturen sind in einzel-
nen Bereichen Fällungen notwendig um die erforderlichen Er- 
schließungswege sowie die Baufelder für den neu geplanten Schulbau so-
wie für die Kita zu ermöglichen. Durch eine Konzentration auf Einzelbe-
reiche, in denen Fällungen notwendig sind, kann der Großteil der 
bestehenden ortsbildprägenden Baum- und Gehölzstrukturen erhalten 
und planungsrechtlich gesichert werden. 

Grundschule Fährer Flur 

Das historische Schulgebäude Fährer Flur wurde 1912 erbaut und bildet 
mit der Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße ein städtebauliches Ensemble in-
nerhalb der Gemeinbedarfsfläche. Dieses Ensemble prägt das Ortsbild und 
besitzt darüber hinaus im Ortsteil eine prägende Historie. Das Gebäude 
befindet sich allerdings in einem schlechten Bauzustand und ist sanie-
rungsbedürftig. Zur Anpassung an aktuelle Erfordernisse soll daher ein 
Schulneubau auf den ehemaligen Sportflächen die Schulnutzung über-
nehmen. Der bestehende Schulhof soll bei dieser Neuplanung in Teilen 
erhalten und weitergenutzt werden. Dadurch können zusätzliche Kosten 
bei der Umsetzung reduziert werden. 

Das historische Schulgebäude soll weiterhin in Verbindung mit der Turn-
halle ein städtebauliches Ensemble sowie einen architektonischen Auftakt 
für die Gemeinbedarfsfläche bilden. Der historische Baukörper soll daher 
im Bebauungsplan über eine Festsetzung zur Erhaltung des ortsbildprä-
genden Gebäudes gesichert werden. Im Zuge der Planumsetzung kann 
das Gebäude eine neue Nutzung erhalten und voraussichtlich von der 
Stadt Bremen veräußert werden. 

Für die Weiterentwicklung der Grundschule sieht die Konzeption vor, die 
bestehende private Grundschulzufahrt in Richtung Osten zu verlängern. 
Hierdurch werden die Sanitärräume der Grundschule überplant. Im Zuge 
der Neuplanungen werden im Schulneubau neue moderne Sanitäranlagen 
realisiert. 

Die städtebaulich-freiraumplanerische Konzeption, die Erschließungs-
struktur und die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind auf die Errich-
tung einer maximal dreizügigen Ganztagsschule ausgerichtet. Damit 
werden im Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine langfristige räumliche Entwicklung der Grundschule berücksichtigt. 

Kindertagesstätte 

Im nördlichen Plangebietsbereich der ehemaligen Sportanlagen ist die Er-
richtung einer neuen Kindertagesstätte (Kinder- und Familienzentrum 
"KuFz") mit sechs Gruppen vorgesehen. Der Gebäudekörper wird parallel 
zur nördlichen Plangebietsgrenze im oberen Plangebietsbereich errichtet. 
Das Gebäude soll zwei Vollgeschosse vorweisen und sich in Richtung Sü-
den orientieren. Südlich angrenzend sind die notwendigen Außenspielan- 
lagen geplant. Zwischen den nördlich angrenzenden Bestandsbäumen 
und dem Gebäudekörper sind, unter Berücksichtigung ausreichender 
Baumabstände, in Teilbereichen, naturnahe und ruhige Außenbereiche 
vorgesehen. Durch die Gebäudestellung sowie die Hauptorientierung der 
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Außenspielflächen nach Süden können umliegende Bestandsgebäude vor 
Geräuscheinwirkungen geschützt werden. Am westlichen Ende des Kita-
gebäudes ist die Errichtung einer neuen Mensa geplant, die zusammen mit 
der neuen Grundschule genutzt werden soll. 

Die Planung der sechsgruppigen Kita sieht zwei Gruppen für Kinder unter 
drei Jahren (U3) mit je zehn Kindern sowie vier Gruppen für Kinder über 
drei Jahren (Ü3) mit je 20 Kindern vor, sodass insgesamt 100 Kinder an 
diesem Standort zur Kita gehen können. 

Der Neubau der Kita bietet in Richtung Osten ein zusätzliches bauliches 
Erweiterungspotenzial für zwei weitere Gruppen. Durch diese Erweite-
rungsmöglichkeit auf insgesamt acht Gruppen beziehungsweise maximal 
140 Kinder (2 x Ü3-Gruppen) kann die Stadtgemeinde Bremen langfristig 
auf zukünftige soziale Bedarfe im Ortsteil baulich reagieren. Die städte- 
baulich-freiraumplanerische Konzeption, die Erschließungsstruktur und 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind auf die Errichtung einer ma-
ximal achtgruppigen Kita ausgerichtet. Damit werden im Bebauungsplan 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine langfristige räumliche 
Entwicklung der Kita berücksichtigt. 

Turnhalle und Spielplatz Ludwig-Jahn-Straße 

Die im Plangebiet liegende Turnhalle steht unter Denkmalschutz und soll 
im Zuge der Neuerrichtung der Grundschule saniert und um eine nördli-
che Erweiterungsfläche für einen Geräteraum ergänzt werden. Nach einer 
Sanierung ist die Wiedernutzung als Turnhalle für die Gemeinbedarfsflä-
che Fährer Flur angestrebt. 

Im südlichen Bereich der Turnhalle befinden sich Einliegerwohnungen, 
die sich aus ehemaligen Hausmeisterwohnungen entwickelt haben. Diese 
Nutzung wird mit dem Bebauungsplan 1568 nicht in Frage gestellt und die 
Einliegerwohnungen sollen weiterhin als solche genutzt werden. Eine wei-
terführende planungsrechtliche Sicherung ist im Rahmen der Bauleitpla-
nung nicht notwendig. 

Östlich der Turnhalle befindet sich der Spielplatz Ludwig-Jahn-Straße. 
Dieser soll als zentrale Spielplatzmöglichkeit für Kinder im Ortsteil pla-
nungsrechtlich gesichert werden. 

Parkanlage 

Die städtebaulich-freiraumplanerische Konzeption sieht für den zentralen 
Plangebietsbereich, südlich der Außenflächen der geplanten Kita, eine 
neue öffentliche Grünfläche vor. Historisch verlief in diesem Bereich ein 
ehemaliger Weserarm, der sich bis in das Plangebiet hinzog. Dies ist heut-
zutage noch durch vereinzelte Ortsnamen (Fährgrund und Fährer Flur), 
aber auch durch die bestehende Grünraum- und Freiraumverbindung, 
entlang der Schulkenstraße, in Richtung Weser ablesbar. Die freiraumpla-
nerische Konzeption sieht vor, diese historische Verbindung in Richtung 
Fährer Flur zu verlängern und als Parkanlage im Bereich der Gemeinbe-
darfsfläche Fährer Flur neu erlebbar zu machen. Diese Parkanlage soll öf-
fentlich zugänglich werden und für den Ortsteil und das Quartier neue 
Aufenthalts- und Verknüpfungsfunktionen übernehmen. 

Bauphasen 

Im Hinblick auf die weiterführende Erschließungsplanung wurde ein Bau-
phasenkonzept erstellt, dass die einzelnen Bauabschnitte in aufeinander 
abgestimmte und kohärente Phasen unterteilt und darstellt. Diese Baupha-
sen sind im Planverfahren den zuständigen Trägern zur Abstimmung vor-
gelegt worden und werden im Rahmen der weiteren Erschließungs-
planung weitergeführt und detailliert. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 1568 soll dem Mangel an Bil-
dungs- sowie sozialen Angeboten im Stadtteil Rechnung getragen werden. 
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Für das Plangebiet sind dabei zusammenfassend die folgenden Zielsetzun-
gen maßgeblich: 

— Bedarfsgerechte Sicherung sowie die Weiterentwicklung von Ge-
meinbedarfsflächen und -nutzungen 

— Berücksichtigung des erhaltenswerten und ortsbildprägenden Baum-
bestandes 

— Erhalt und Sicherung der denkmalgeschützten Turnhalle 

— Erhalt und Sicherung des historischen Schulgebäudes Fährer Flur 
durch die Festlegung eines Erhaltungsbereichs 

— Erhaltung und Neugestaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen 

— Herstellung von fußläufigen Verknüpfungen 

— Berücksichtigung der Aspekte des nachhaltigen Bauens 

1. Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB 

Das Plangebiet ermöglicht eine Nachnutzung der zentralen Fläche, da der 
Sportplatz nicht mehr benötigt wird. Vor dem Hintergrund der anhalten-
den Nachfrage nach sozialer- und Bildungsinfrastruktur in Bremen-Nord 
soll die Planung zeitnah realisiert werden. Daher soll der Bebauungsplan 
1568 im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung neu aufgestellt werden. 

Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB sind gegeben. Die 
Planung dient im Sinne von § 13a Absatz 1 Satz 1 BauGB der Wiedernutz-
barmachung von Flächen, in diesem Fall der Konversion eines ehemaligen 
Sportplatzes, die einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Das Plan-
gebiet ist dem Siedlungsbereich zuzuordnen. 

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist möglich, weil der Be-
bauungsplan eine überbaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) von weniger als 2 ha zulässt und 
auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe b) Baugesetzbuch (BauGB) genannten Schutzgüter 
bestehen. Aufgrund der überbaubaren Grundfläche von deutlich unter 
20 000 m2 gelten Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig und sind demnach nicht zu kompensieren. Die Belange des Natur- 
und Landschaftsschutzes sind gleichwohl zu betrachten und abzuwägen. 

Die Planung begründet nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach der Anlage 1 zum UVPG (Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz) beziehungsweise nach Landesgesetz 
erfordern und bereitet diese auch nicht vor. Es bestehen auch keine An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7b 
BauGB genannten Schutzgüter oder dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

C) Planinhalt 

1. Art der baulichen Nutzung 

Für den Grundstücksbereich des historischen Schulgebäudes Fährer Flur 
ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes vorgesehen. Hier-
durch wird zum einen die Darstellung des Flächennutzungsplanes für die-
sen Teilbereich übernommen. Zum anderen sind durch die Ausweisung 
eines Allgemeinen Wohngebietes für die Nachnutzung des Schulgebäudes 
neben Einrichtungen für soziale Zwecke weitere Nutzungen planungs-
rechtlich zulässig. Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zu-
gelassenen Nutzungen Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen werden 
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dagegen ausgeschlossen. Diese Nutzungen würden Zielverkehre auslö-
sen, die zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen würden. Ziel der 
Planung ist es, möglichst wenig Verkehr zu generieren. 

Für die Bereiche der neu geplanten Baukörper, der Turnhalle sowie in Tei-
len des Quartiersgrüns ist die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche mit 
der Zweckbestimmung „Schule, Kinder- und Familienzentrum (KuFz) und 
sportliche Anlagen" gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 5 BauGB vorgesehen. 
Die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche erfolgt vor dem Hintergrund, 
dass ein Anbau sowie ein Erweiterungsbau für die Grundschule sowie der 
Neubau einer Kita als soziale Einrichtung der Allgemeinheit und der 
Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe dienen. Mit der Festsetzung 
sollen der Bildungsstandort und das damit verbundene soziale- und Bil-
dungsangebot für die Stadtbewohnerinnen und -bewohner langfristig ge-
sichert werden. 

Im zentralen Plangebietsbereich ist eine öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Parkanlage" festgesetzt. Durch diese Festsetzung soll 
der zentrale Plangebietsbereich als grüne Übergangsfläche zwischen der 
Gemeinbedarfsfläche sowie des südlich angrenzenden Gebiets dienen. 

Im östlichen Plangebietsbereich wird der bestehende Spielplatz als öffent-
liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz" festgesetzt. Die 
Festsetzung dient der langfristigen Sicherung des bestehenden Spielplat-
zes an der Ludwig-Jahn-Straße. 

2. Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen 

Maß der baulichen Nutzung und Gebäudehöhe 

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich an der Bestandssituation 
sowie an der städtebaulich-freiraumplanerischen Konzeption. Es wird ins-
gesamt beschränkt durch die maximale Anzahl der Vollgeschosse sowie 
durch die Gebäudehöhe als Gebäudeoberkante (OK). 

Um unterschiedliche Maße der baulichen Nutzung zu ermöglichen, wird 
die Gemeinbedarfsfläche in vier Einzelbereiche unterteilt (Gbf 1 bis 4). 
Diese vier Einzelbereiche werden dabei zum Teil weiter unterteilt und prä-
zisiert. Die Einzelbereiche weisen dabei folgende unterschiedliche Maße 
der baulichen Nutzung auf: 

Im Gbf 1 („Historisches Schulgebäude Fährer Flur“) wird zur Sicherung 
des historischen Gebäudes im Baufeld Gbf 1a eine maximale Dreigeschos-
sigkeit sowie eine Gebäudeoberkante (OK) von 18,0 m festgesetzt. 

Für mögliche Erweiterungsbauten sowie für bauliche Nebenanlagen ist 
hinter dem historischen Gebäude ein Baufeld mit einer maximalen Zwei-
geschossigkeit sowie einer Gebäudeoberkante von 9,0 m festgesetzt (Gbf 
1b). 

Zum Erhalt der ortsbildprägenden Baumstrukturen im Schulhofbereich 
wurde die überbaubare Grundstücksfläche im Vergleich zum bestehenden 
B-Plan 392 insgesamt deutlich verkleinert und an die heutigen Baumstruk-
turen angepasst. Zur Sicherung und zum Erhalt des historischen Schul-
baukörpers setzt der Bebauungsplan eine Fläche mit Erhaltungsbereich 
fest. Nähere Ausführungen finden sich hierzu in Kapitel B) Ziele, Zwecke 
und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes sowie in Kapitel C) 8. Erhal-
tungsbereich. 

Im Gbf 2 („Neubau Grundschule Fährer Flur“) werden für die Planung ei-
nes dreigeschossigen Grundschulneubaus drei Vollgeschosse sowie eine 
maximale Gebäudeoberkante von 14,0 m festgesetzt. 

Im Gbf 3 („Kinder und Familienzentrum – KuFz – und Mensa“) werden, 
zur Sicherung eines geplanten zweigeschossigen Kitagebäudes sowie ei-
nes Mensagebäudes, zwei Vollgeschosse sowie eine maximale Gebäude-
oberkante von 10,0 m festgesetzt. 
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Im Gbf 4 („Turnhalle“) wird im Bereich Gbf4a die unter Denkmalschutz 
stehende Turnhalle mit einer Vollgeschossigkeit von I sowie einer maxi-
malen Gebäudeoberkante von 9,0 m festgesetzt. Nördlich an die Turnhalle 
wird im Gbf 4b für die Erweiterung des Geräteraumes eine eingeschossi-
ge Fläche mit einer maximalen Gebäudeoberkante von 7,0 m festgesetzt. 

Bezugspunkt 

Der jeweilige Bezugspunkt für alle festgesetzten Höhen der baulichen An-
lagen ist der in der Planzeichnung festgesetzte Höhenbezugspunkt in der 
Straße Fährer Flur. Dieser liegt bei 22,22 m über NHN. Die Festsetzung 
des Bezugspunktes dient einer einheitlichen Höhenbestimmung der bau-
lichen Anlagen. Die bestehende Höhenlage und Geländetopographie soll 
soweit als möglich erhalten werden. Eine Abweichung vom Höhenbezugs- 
punkt um bis zu 1,0 m kann ausnahmsweise zugelassen werden, sofern 
dies aus Gründen der technischen Erschließung technisch notwendig ist 
(vergleiche textliche Festsetzung 5). 

Technische Aufbauten 

Die textliche Festsetzung Nummer 4 ermöglicht, dass für untergeordnete 
technische Aufbauten und Treppenausstiege eine Überschreitung der ma-
ximalen Gebäudehöhe um 2,0 m zugelassen werden kann, mit Ausnahme 
der unter Denkmalschutz stehenden Turnhalle sowie dem im Erhaltungs-
bereich liegenden Schulgebäude. Voraussetzung für diesen Genehmi-
gungsvorbehalt ist, dass die technischen Aufbauten um mindestens 1,5 m 
von der Gebäudeaußenkante des obersten Geschosses abrücken. Durch 
den Abstand von der Außenkante des Gebäudes soll die Sichtbarkeit und 
damit die städtebauliche Wirkung der Aufbauten vom öffentlichen Raum 
aus beschränkt werden. Grundsätzlich sind technische Aufbauten, mit 
Ausnahme von Solaranlagen und Treppenausstiegen, einzuhausen. 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Zur Sicherung der städtebaulich-freiraumplanerischen Konzeption wer-
den die überbaubaren Grundstücksflächen nach § 23 BauNVO durch Bau-
grenzen definiert. Die Baugrenzen orientieren sich an der 
Bestandssituation sowie an den neugeplanten Baukörpern, bieten aber 
auch, im Hinblick auf weiterführende hochbauliche Planungen, etwas 
Spielraum für flexible Gestaltungskonzeptionen im Rahmen der Genehmi-
gungsplanung. 

Aufgrund der noch ausstehenden weiterführenden hochbaulichen Pla-
nung zum Schulneubau setzt die textliche Festsetzung Nummer 3 fest, 
dass bauliche Nebenanlagen, die schulischen Zwecke dienen, innerhalb 
der Fläche für den Gemeinbedarf auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig sind. Dies erlaubt der weiteren Planung ein 
gewisses Maß an Spielraum um zum Beispiel die Errichtung von baulich 
untergeordneten Anlagen (zum Beispiel Geräteräume) innerhalb der 
Grundstücksflächen zu ermöglichen. 

3. Öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrliche Erschließung, Pflichtstell-
plätze, Fahrradabstellplätze, Besucherstellplätze und Hol- und Bring-Ver-
kehr 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet der beiden Haltestellen „Fähr-
grund" und „Aumunder Heide". Die Haltestelle Fährgrund wird von den 
Linien 91, 92, 94 und N7, die Haltestelle Aumunder Heide von den Linien 
90, 95, 677 und N61 bedient. Durch die beiden Haltestellen ist das Plange-
biet gut an das öffentliche Personennahverkehrsnetz angebunden. 
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Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung für das historische Schulgebäude sowie für den Erweite-
rungsbau erfolgt von Westen über die Straße Fährer Flur über eine neu 
angelegte, 6,0 m breite Privatstraße, die von der heutigen Zufahrt der his-
torischen Grundschule in Richtung Osten zu einer neu angelegten Wen-
deanlage verläuft. Diese befindet sich im Vorbereich der neuen Mensa. 
Die Privaterschließung dient nur der allgemeinen Ver- und Entsorgung, 
der Versorgung der Mensa sowie zur Zufahrt für die Feuerwehr und den 
Mitarbeitern der Grundschule. Der Hol- und Bring-Verkehr der Grund-
schule wird wie bisher über die Straße Fährer Flur abgewickelt. Die Wen-
deanlage wird so dimensioniert, dass Sie das Wenden eines dreiachsigen 
Müllfahrzeugs in einem Zuge, das heißt ohne Rückwärtsfahren sicherstellt. 

Die Erschließung für die neue Kita erfolgt von Osten. Dabei wird die Zu-
fahrtsmöglichkeit für den jetzigen Modul-Bau von der Fritz-Wildung-
Straße übernommen und in Richtung des ehemaligen Sportplatzes verlän-
gert. Im Bereich des Modul-Baus sind Stellplätze für Mitarbeiter vorgese-
hen, sodass die weiterführende Zufahrt bis zum Eingang der Kita nur für 
Rettungsfahrzeuge vorgesehen ist. Sowohl gegebenenfalls stattfindende 
Lieferverkehre für die Kita als auch die Fahrten zur Müllentsorgung (drei-
achsiges Müllfahrzeug et cetera) erfolgen ausschließlich von der Straße 
Fährer Flur über die Privaterschließung mit angeschlossener Wendeanlage 
am Mensa-Gebäude. 

Die privaten Erschließungsflächen werden im Bebauungsplan als mit Geh- 
und Fahrrechten zu belastende Fläche zugunsten der Anlieger und der 
Feuerwehr Bremen sowie mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und 
Entsorgungsträger festgesetzt. Durch diese Festsetzung dürfen nur Anlie-
ger und Rettungsfahrzeuge die Wege nutzen und öffentliche Verkehre 
können aus dem Plangebiet herausgehalten werden. Einfriedungen, Ne- 
benanlagen sowie sonstige hochbauliche Anlagen sind innerhalb dieser 
Flächen unzulässig (vergleiche textliche Festsetzung Nummer 10). 

Pflichtstellplätze 

Die nach dem Stellplatzortsgesetz Bremen (StellplOG) notwendigen 
Pflichtstellplätze können innerhalb des Plangebietes realisiert werden. Für 
die Grundschule (inklusive Erweiterungsoption) sind sechs Stellplätze 
nach dem StellplOG notwendig. Diese sollen entlang der Wendeanlage 
hergestellt werden. Optional sind in der Konzeption zwei zusätzliche Stell-
plätze im Bereich der Wendeanlage vorgesehen. 

Für die Kita (inklusive Erweiterungsoption) ist die Herstellung von fünf 
Pflichtstellplätzen im Zufahrtsbereich vorgesehen. Alle im Plangebiet nö-
tigen Stellplätze werden in ihren Abmessungen (Breite und Länge et 
cetera) entsprechend den hierfür anzuwendenden Regelwerken angelegt. 
Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Anzahl der Gruppen und 
Klassen, der Schüler und Kinder und die dafür notwendigen Stellplätze. 

 Klassen/ 
Gruppen 

Anzahl Schüler/ 
Kinder (maximal) 

Stellplätze nach 
StellplOG Bremen 

Anzahl 
(aufgerundet) 

Grundschule 
(zweizügig) 

8 Klassen 24 je Klasse 
192 Schüler 

1 Stellplatz je 50 
Schüler 

3,84 
4 Stellplätze 

Grundschule 

(dreizügig, 
maximal) 

+4 Klassen 24 je Klasse 
+ 96 Schüler 
Insgesamt: 
288 

1 Stellplatz je 50 
Schüler 

5,76 
6 Stellplätze 
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 Klassen/ 
Gruppen 

Anzahl Schüler/ 
Kinder (maximal) 

Stellplätze nach 
StellplOG Bremen 

Anzahl 
(aufgerundet) 

Kindertages- 
stätte  
(sechsgruppig) 

2 U3- 
Gruppen 

 
4 Ü3- 
Gruppen 

10 je U3 Gruppe 
20 

 
20 je Ü3 Gruppe 
80 Kinder 
Insgesamt: 100 

1 Stellplatz je 30 
Kinder 

3,33 
4 Stellplätze 

Kindertages- 
stätte  
(achtgruppig,  
maximal) 

+2 Ü3- 
Gruppen 

20 je Ü3 Gruppe 
+ 40 Kinder  
Insgesamt: 140 

1 Stellplatz je 30 
Kinder 

4,66 
5 Stellplätze 

Tabelle 1: Berechnung der notwendigen Pflichtstellplätze nach dem StellplOG 

Die Stellplatzflächen werden im Bebauungsplan als Flächen für Nebenan-
lagen mit der Zweckbestimmung „Stellplätze" (St) festgesetzt. 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind Kfz-Stellplätze auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Hiervon ausgenom-
men sind Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen. Von den 
festgesetzten Einzelbäumen ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zum 
Kronenbereich einzuhalten (vergleiche textliche Festsetzung 9). 

Fahrradabstellplätze 

Ergänzend zu den Kfz-Stellplätzen wird die ortsgesetzlich vorgesehene 
Anzahl an Fahrradstellplätzen vollständig hergestellt. Die nachfolgende 
Tabelle veranschaulicht die Anzahl der Gruppen und Klassen, der Schüler 
und Kinder und die dafür notwendigen Fahrradabstellplätze. 

 Klassen / 
Gruppen 

Anzahl Schüler / 
Kinder (max.) 

Abstellplätze 
nach StellplOG 
Bremen 

Anzahl 
(aufgerundet) 

Grundschule 
(zweizügig) 

8 Klassen 24 je Klasse 
192 Schüler 

1 Stellplatz je 3 
Schüler 

64 Abstellplätze 

Grundschule 
(dreizügig, 
maximal) 

+4 Klassen 24 je Klasse 
96 Schüler 
Insgesamt: 288 

1 Stellplatz je 3 
Schüler 

96 Abstellplätze 

Kindertages- 
stätte  
(sechsgruppig) 

2 U3- 
Gruppen 

 
4 Ü3- 
Gruppen 

10 je U3 Gruppe 
20 

 
20 je Ü3 Gruppe 
80 Kinder 
Insgesamt: 100 

1 Stellplatz je 15 
Kinder 

6,66 
7 Abstellplätze 

Kindertages- 
stätte  
(achtgruppig, 
maximal) 

+2 Ü3- 
Gruppen 

20 je Ü3 Gruppe 
+ 40 Kinder  
Insgesamt: 140 

1 Stellplatz je 15 
Kinder 

9,33 
10 Abstellpätze 

Tabelle 2: Berechnung der notwendigen Fahrradstellplätze nach dem 
StellplOG 

Besucherstellplätze, Hol- und Bring-Verkehr 

Zur Ermittlung, ob die erforderlichen Besucherstellplätze der Bauvorhaben 
(Hol- und Bring-Verkehre), die nicht im Plangebiet hergestellt werden sol-
len, genügend Kapazitäten im Umfeld des Plangebietes bestehen, wurde 
eine Parkraumbilanz erstellt (VR Verkehrs- und Regionalplanung GmbH 
Lilienthal: Hansestadt Bremen Grundschule und Kita Fährer Flur in Vege-
sack – Parkraumbilanz, Mai 2019). 

Bei der Erfassung der Belegung wurden alle parkenden Fahrzeuge am 
Dienstag, den 7. Mai 2019 zwischen 7 bis 8 Uhr, 12 bis 13 Uhr, 16 bis 17 
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Uhr und nach 22 Uhr innerhalb eines Untersuchungsraums, der aus 16 Ein-
zelbereichen besteht, (Plangebiet + 200 m fußläufiger Abstand) gezählt. 
Hierbei wurde jeweils nach regelgerechtem und regelwidrigem Parken 
unterschieden. 

Die Parkraumbilanz kam dabei zu dem Ergebnis, dass im gesamten Unter-
suchungsgebiet ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Die Kapazität liegt im Untersuchungsbereich bei 85 öffentlichen Stellplät-
zen, die freie Kapazität im Tagesverlauf zwischen 17 und 32 öffentlichen 
Stellplätzen. Die größte Auslastung ist nach 22 Uhr mit 68 parkenden Fahr-
zeugen festgestellt worden. Es verbleibt eine freie Kapazität von mindes-
tens 17 Stellplätzen (20,0 Prozent). 

Beim Hol- und Bring-Verkehr der neuen Kita gehen die Ansatzwerte der 
bremischen senatorischen Dienststellen davon aus, dass circa 10 Prozent 
der Kinder mit dem Fahrzeug gebracht werden. Bezogen auf die vorlie-
genden Planungen einer achtgruppigen Kita sind somit 14 Stellplätze vor-
zusehen (siehe Tabelle 1, Anzahl Schüler/Kita). Im direkten öffentlichen 
Umfeld der neugeplanten Kita befinden sich, entlang der Fritz-Wildung-
Straße beziehungsweise im Bereich der Turnhalle 13 vorhandene öffentli-
che Stellplätze. Zusätzlich sind im Bereich der Ludwig-Jahn-Straße wei-
tere öffentliche Stellplätze vorhanden. Die Ermittlung der freien 
Kapazitäten durch die Parkraumbilanz weist für die vorgenannten Berei-
che genügend freie Stellplatzkapazitäten auf, sodass keine weiteren Stell-
plätze für den Hol- und Bring-Verkehr errichtet werden müssen. 

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufes des Hol- und 
Bring-Verkehrs kann zur Sicherung der Stellplätze die Ausweisung einer 
zum Beispiel zeitlich begrenzten zulässigen Parkdauer notwendig sein. Ist 
dies erforderlich, so ist dies von der Stadtgemeinde Bremen vorzusehen. 

Auswirkungen des Hol- und Bring-Verkehrs auf die Lärmsituation im Um-
feld des Plangebiets werden näher erläutert im Kapitel C) Planinhalt 6. Im-
missionen sowie unter Kapitel D) Umweltbelange (f). 

4. Entwässerung, Ver- und Entsorgung 

Entwässerung 

Der natürliche Aufbau des Bodens besteht aus einem etwa 0,5 m mächti-
gen humosen Sand sowie einem darunterliegenden Gemisch aus Sand, 
Schluff, Ton und Steinen in Mächtigkeiten von etwa 10 m. Die Gelände-
höhe des Planungsgebietes liegt zwischen circa 21 m und 22 mNN. Diese 
Schichten weisen in der Regel hohe bindige Anteile auf, sodass sich auf 
diesen Geschiebelehmen Stauwasserhorizonte ausbilden können. Darun- 
ter stehen ab etwa 10,5 m unter Gelände die feinsandig ausgebildeten 
Lauenburger Schichten an, die mehr als 15 m in den Untergrund hinein-
reichen. Daher ist aus hydrogeologischen Gründen eine Versickerung von 
Niederschlagswasser aus Oberflächen- und Dachentwässerungen im Plan-
gebiet nicht möglich. 

Es ist bei der Errichtung der Neubauten darauf zu achten, dass das Nie-
derschlagswasser von Oberflächen und Dächern durch geeignete Maß-
nahmen direkt oder zeitverzögert gesammelt und gedrosselt in die 
bestehende Mischwasserkanalisation eingeleitet wird. Im weiteren hoch-
baulichen Verfahren ist daher für das Thema Niederschlagswasser eine 
dezentrale Entwässerung zu prüfen und zu konzipieren. Die Anschlüsse 
für das Regenwasser finden sich in der Ludwig-Jahn-Straße und in der 
Straße Fährer Flur. Die Rückstauebene ist je nach Entwässerungsausrich-
tung die Oberkante der Straße Fährer Flur beziehungsweise der Ludwig-
Jahn-Straße. Bei der Kita ist die Entwässerung in Richtung der Ludwig- 
Jahn-Straße auszurichten. 
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Ver- und Entsorgung 

Die Müllentsorgung der Grundschule sowie des Erweiterungsbaus erfolgt 
über die neuen Privatwege sowie über die Wendeanlage im Plangebiet. 
Entlang dieses Weges wird eine Abstellfläche für die wöchentliche Abho-
lung der Sammelcontainer angelegt. Aufgrund der noch ausstehenden 
hochbaulichen Planungen werden Nebenanlagen für Müllflächen im Be-
bauungsplan nicht festgesetzt und sind somit auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig. Diese Regelung erlaubt den 
Fachplanern mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Unter-
bringung von Müllflächen. Generell sollten diese überdacht und in der 
Nähe der jeweiligen Baukörper liegen. 

Im Hinblick auf die leitungstechnische Ver- und Entsorgung wird die neue 
Kita, wie beim heutigen Kita-Modul-Bau, in Richtung Ludwig-Jahn-Straße 
angeschlossen. Der Neubau der Grundschule wird voraussichtlich, wie das 
Bestandsgebäude, an die Straße Fährer Flur angeschlossen. Im weiteren 
hochbaulichen Verfahren ist die leitungstechnische Ver- und Entsorgung 
der neuen Baukörper im Detail zu ermitteln. 

5. Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen 

Das Plangebiet ist größtenteils unbebaut und ist durch einen hohen Anteil 
an Bestandsbäumen geprägt. Zur Sicherung der Bäume, die nicht über-
plant werden, setzt der Bebauungsplan Flächen mit Bindungen für die Er-
haltung der Bäume fest (B1 und B2). In diesen Bereichen sind die Bäume 
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind diese zu ersetzen. Dabei sind die 
Bestimmungen der Baumschutzverordnung zu beachten. Für die Auswahl 
der Ersatzpflanzungen ist die Pflanzliste I zugrunde zu legen. Einzel-
bäume, die von asphaltierten Flächen des Schulhofes umgeben sind, wur-
den nicht in den Erhaltungsbereich einbezogen, da eine Ersatzpflanzung 
im Falle des Abgangs an gleicher Stelle des asphaltierten Schulhofbereichs 
nicht sinnvoll ist. Ausnahmsweise können für die Errichtung von Schulhof- 
und Kitaaußenanlagen Bäume entnommen und Ersatzpflanzungen an an-
derer Stelle vorgenommen werden. Dies erlaubt der weiterführenden Au-
ßenraumplanung einen Spielraum für die Verortung der Ersatz-
pflanzungen. Ausnahmsweise können zusätzlich in der Fläche mit der Be-
zeichnung „B2" für die Errichtung von Schulhofaußenanlagen vereinzelte 
Bäume und Unterholz entnommen werden. Diese Ausnahme ermöglicht 
für diese Fläche der noch ausstehenden weiterführenden Außenraumpla-
nung des Schulhofes einen zusätzlichen Spielraum (vergleiche textliche 
Festsetzung Nummer 7.1). 

Des Weiteren werden im Bebauungsplan besondere Einzelbäume, die auf-
grund ihrer Lage, Art oder Größe als erhaltenswert gelten, als Einzelbaum 
festgesetzt. Diese sind ebenfalls bei Abgang zu ersetzen. Dabei sind die 
Bestimmungen der Baumschutzverordnung zu beachten. Aufgrund der ho-
hen Anzahl von Bestandsbäumen und der noch ausstehenden weiterfüh-
renden Außenraumplanung zur neuen Kita sowie zur Schule können Er-
satzpflanzungen für die Errichtung von Schulhof- und Kitaaußenanlagen 
und Ersatzpflanzungen an anderer Stelle vorgenommen werden. Dies er-
laubt der weiterführenden Außenraumplanung einen Spielraum für die 
Verortung der Ersatzpflanzungen. Zudem können hierdurch freiwerdende 
Räume für Schulhof- und Kitaaußenanlagen genutzt werden. (vergleiche 
textliche Festsetzung Nummer  7.2). 

In Teilbereichen ist aufgrund der geplanten Erschließungssituation sowie 
der neuen Baukörper ein Erhalt von Bäumen nicht möglich. Ein Ausgleich 
der zu überplanenden geschützten sowie der festgesetzten Einzelbäume 
ist durch Ausgleichspflanzungen vorgesehen. Hierzu setzt der Bebauungs-
plan fest, dass im Geltungsbereich mindestens 20 Bäume anzupflanzen 
sind. Die zu pflanzenden Bäume sind dabei auf die gemäß Baumschutz-
verordnung erforderlichen Ausgleichs- beziehungsweise Ersatzpflanzun-
gen anzurechnen. Zudem ist bei Anpflanzung auf die notwendigen 
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Mindestabstände von Neuanpflanzungen zu achten. Als Mindestabstände 
gelten bei Reihenpflanzungen 5 bis 7 m sowie bei Gruppenpflanzungen 
ein Mindestabstand von 4 bis 6 m. Die Pflanzmaßnahmen sind mit dem 
Umweltbetrieb Bremen abzustimmen. Ausnahmsweise können für die Er-
richtung von Schulhof- und Kitaaußenanlagen Bäume entnommen und Er-
satzpflanzungen an anderer Stelle vorgenommen werden. Dadurch 
können Ersatzpflanzungen gezielt gesetzt und gestalterisch sinnvoll im 
Geltungsbereich oder auf externen Flächen umgesetzt werden. Für die 
neuen Bäume sind die Pflanzlisten I und II zugrunde zu legen (vergleiche 
textliche Festsetzung Nummer 7.3). Weitere 22 Baumanpflanzungen zur 
Kompensation der im Plangebiet zu fällenden Bäume werden im Bremer 
Bürgerpark vorgenommen. Hierzu gibt es eine schriftliche Vereinbarung 
mit dem Bürgerparkverein. Mit den insgesamt 42 neuen Bäumen werden 
die Ausgleichsanforderungen nach der Bremer Baumschutzverordnung er-
füllt. 

6. Immissionen 

Lärm 

Die Neubauten innerhalb des Plangebietes sind gemäß der Lärmkartie-
rung der Stadtgemeinde Bremen keinen direkten Schallimmissionen der 
angrenzenden Hauptstraße Fährgrund ausgesetzt. Für die neu geplanten 
Gebäude sowie für die bestehende Grundschule Fährer Flur ist mit keinen 
Lärmpegeln oberhalb von 45 dB(A), ausgehend von den im Rahmen der 
Lärmkartierung berücksichtigten Straßen, auszugehen. 

Durch die bestehenden sozialen, öffentlichen Nutzungen der Schule und 
der Kita (Mobilbau) finden im Plangebiet bereits heutzutage Hol- und 
Bring-Verkehre statt. Diese bestehende Situation hat bisher keine immis-
sionsrechtlichen Konflikte ausgelöst, sodass mit der Fortführung der Nut-
zungen keine neuen Konflikte in Bezug auf Verkehrslärm zu erwarten 
sind. Zudem sind aufgrund der Neuerrichtung von privaten Erschließungs-
wegen sowie von Stellplätzen im Plangebiet hauptsächlich morgens und 
nachmittags Kfz-Bewegungen von parkenden Mitarbeitern zu erwarten. 
Die Anzahl der Stellplätze ist für beide Einfahrtsbereiche so gering, sodass 
in diesem Bereich nur mit wenigen Kfz-Bewegungen am Tage gerechnet 
werden muss. Eine zusätzliche Lärmbelastung, ist für die angrenzenden 
Wohngebäude nicht zu erwarten. Nähere Ausführungen finden sich in Ka- 
pitel D) Umweltbelange (f). 

Schadstoffimmissionen 

Aufgrund der räumlichen Nähe zum südlich gelegenen Freizeitbad Vege-
sack wurde geprüft, ob durch die Nutzung des Freizeitbades negative 
Schadstoffimmissionen auf das Plangebiet und die angestrebten Nutzun-
gen einwirken könnten. Nähere Ausführungen finden sich in Kapitel D) 
Umweltbelange (f). 

7. Denkmalschutz 

Die bestehende Turnhalle befindet sich unter Denkmalschutz. Laut Lan-
desamt für Denkmalpflege steht diese exemplarisch für die allgemeine 
Sportbegeisterung der 1920er Jahre. Darüber hinaus ist die Turnhalle ein 
anschauliches bauliches Zeugnis des Arbeitersports, der in den 1920er 
Jahren seine Blütezeit erlebte. Bezeichnend ist, dass die Turnhalle mit ih-
rem Raumprogramm nicht nur den sportlichen Ansprüchen, sondern auch 
den kulturellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung trug. Zur 
Sicherung der Turnhalle wird diese im Bebauungsplan als Einzeldenkmal 
festgesetzt. 

Nördlich angrenzend wird für die Erweiterung eines Geräteraumes ein 
Baufeld zeichnerisch festgesetzt. Bei der Planung dieser Erweiterung sind 
die baulichen Bestimmungen an den Denkmalschutz zu beachten. 
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8. Erhaltungsbereich 

Laut Landesamt für Denkmalschutz wurde das Grundschulgebäude Fäh-
rer Flur 1913 erbaut und lässt in seiner Architektur den Einfluss der Re-
formbewegung in der Nachfolge des Historismus erkennen. Das 
Hauptgebäude der Grundschule ist in gestalterischer Hinsicht nicht her-
ausragend, und eine Denkmaleigenschaft kann ihm nicht zugemessen 
werden. Der Erhaltungsgrad (bauzeitliche Fenster und Türen, Treppen-
haus) ist jedoch außergewöhnlich gut, und als Schulbau hat das Gebäude 
grundsätzlich eine gewisse ortsgeschichtliche Bedeutung. Das Landesamt 
für Denkmalschutz hält das Hauptgebäude daher für erhaltenswert. 

Das Gebäude befindet sich heutzutage in einem sanierungsbedürftigen 
Bauzustand. Neben Feuchtigkeitsproblemen sind statische Ertüchtigun-
gen notwendig. 

Die nördlich des Hauptgebäudes angrenzenden Sanitäranlagen werden 
dagegen vom Landesamt für Denkmalpflege als verzichtbar eingestuft. Für 
die Weiterentwicklung der Grundschule sieht die Konzeption vor, die Zu-
fahrt um einen Weg in Richtung Osten zu verlängern um eine neugeplante 
Kita, eine Mensa sowie einen Neubau der Grundschule zu erschließen. Der 
Wegeverlauf an dieser Stelle dient dazu, die Bäume im Eingangsbereich, 
insbesondere den großen Spitz-Ahorn, sowie den Schulhof beziehungs-
weise das Grundschulgrundstück in seiner heutigen Form zu sichern und 
nicht zu durchschneiden. Insofern müssen die Sanitärräume der Grund-
schule sowie eine dahinterliegende Garage für technische Geräte über-
plant werden. Im Zuge der Neuplanungen sind daher innerhalb des 
Grundschulgebäudes sowie in An- oder Erweiterungsbauten neue Sani-
täranlagen sowie Abstellräume für technische Geräte zu realisieren. 

Städtebauliches Ensemble 

Durch die Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße und der Grundschule Fährer 
Flur und den damit verbundenen sozialgeschichtlichen Zeugnissen zeitty-
pischer Architekturformen, findet sich ein städtebauliches Gesamtensem-
ble, das als ortsbildprägend zu bezeichnen ist. 

Erhaltungsbereich 

Aufgrund der städtebaulichen Gestalt, die aus dem Ensemble bestehend 
aus Turnhalle und Grundschule resultiert, soll das nicht unter Denkmal-
schutz stehende Schulgebäude mit einer Festsetzung als Erhaltungsbe-
reich nach § 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB planungsrechtlich gesichert 
werden. Mit der Festsetzung als Erhaltungsbereich soll somit die städte-
bauliche Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt 
erhalten werden (vergleiche textliche Festsetzung 8). 

9. Altlasten 

Die mittig gelegenen Flächen des Plangebietes werden gemäß Luftbild-
auswertung seit mindestens 1956 als Sportplatz genutzt. Im Jahre 2003 
wurden in Bremen-Nord auf mehreren Sport- und Bolzplätzen Dioxin-Un-
tersuchungen durchgeführt, um mögliche Belastungen von Rotgrandbelä-
gen zu ermitteln. Im Bereich dieses ehemaligen Sportplatzes wurden aus 
den Deckschichten des Fußballplatzes Proben entnommen und auf Dioxin 
analysiert. In keiner der analysierten Mischproben sind Dioxine nachge-
wiesen worden, sodass im Plangebiet keine Altlastenverdachtsflächen be-
stehen. Nähere Ausführungen finden sich in Kapitel D) Umweltbelange (f). 

10. Kampfmittel 

Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein 
von Bombenblindgängern/Kampfmitteln ergeben. Auch andere Hinweise 
legen eine solche Vermutung nicht nahe. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen ist jedoch nicht auszuschließen, dass Einzelfunde auftreten können. 
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Aus diesem Grunde sind die Erd- und Gründungsarbeiten mit entspre-
chender Vorsicht auszuführen. Sollten bei den Erdarbeiten unbekannte 
Metallteile oder verdächtige Verfärbungen auftreten, ist aus Sicherheits-
gründen die Arbeit sofort einzustellen und die Polizei Bremen – ZTD 14 – 
Kampfmittelräumdienst zu informieren. 

11. Archäologische Bodenfundstellen 

Im Plangebiet ist ein Vorhandensein archäologischer Bodenfundstellen 
nicht auszuschließen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei den Kampf-
mittelsucharbeiten, ist eine Beteiligung der Landesarchäologie erforder-
lich. 

12. Hinweise 

Der Bebauungsplan enthält Hinweise, die auf weitere Rechtsvorschriften 
verweisen. 

D) Umweltbelange 

Gemäß § 1 Absatz 6 Ziffer 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege – unter 
anderem insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt – zu berücksichtigen. Ebenso sind 
bei der Aufstellung der Bauleitpläne umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu 
berücksichtigen. Die oben genannten Belange sind gemäß § 1a BauGB in 
die planerische Abwägung einzubeziehen. Auch wenn aufgrund der Auf-
stellung des Bebauungsplanes 1568 als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung nach § 13a BauGB keine Umweltprüfung nach BauGB durchge-führt 
wurde, sind die für das Vorhaben oben genannten relevanten Belange des 
Umweltschutzes ermittelt, bewertet und abgewogen worden. 

Für die Belange des Umweltschutzes wurden neben dem Landschaftspro-
gramm Bremen folgende Unterlagen herangezogen, die eine Grundlage 
für die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen darstellen: 

— BIOS, Gutachten für ökologische Bestandsaufnahmen, Bewertungen 
und Planung: Erfassung von Brutvögeln im Bereich Fährer Flur in Bre-
men-Nord, September 2018 

— Diplom-Biologe Lothar Bach, Fachstellungnahme Fledermäuse im 
Rahmen des Projektes Machbarkeitsstudie Fährer Flur, Oktober 2017 

— Umweltbetrieb Bremen, Vor-Ort-Aufnahme der Bestandsbäume, Au-
gust 2019 

— GeoInformation Bremen, Vor-Ort-Aufnahme und Überprüfung der 
geometrischen Daten der Bestandsbäume, Oktober 2019 

— Krämer-Evers Bauphysik GmbH&Co. KG, BV Machbarkeitsstudie 
Kita Fährer Flur, Mögliche Schadstoffbelastung durch das Hallenbad, 
Dezember 2017 

— Für die geologische Stellungnahme der Stadt Bremen wurden vier 
Bohrungen aus dem Archiv des Geologischen Dienstes für Bremen 
(GDfB) ausgewertet, von denen zwei im Gebiet des BPL 1568 liegen. 
Zwei weitere Bohrungen liegen südlich des Plangebietes. Zudem wur-
den die Baugrundkarte Bremen (1980/81) sowie die Geochemische 
Kartierung Bremen mit zur Beschreibung herangezogen. Angaben zur 
Geländehöhe entstammen dem digitalen Übersichtshöhenmodell von 
Geoinformation Bremen 

a) Natur und Landschaft, Landschaftsbild und Erholung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes von Bremen im Ortsteil 
Fähr-Lobbendorf und ist dem besiedelten Bereich zuzuordnen. 
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Gemäß dem Landschaftsprogramm Bremens (Lapro) hat die innerstädti-
sche Grünfläche der Gemeinbedarfsfläche Fährer Flur für das Landschafts-
bild nur eine geringe Bedeutung. Der Spielplatz Ludwig-Jahn-Straße 
hingegen weist eine sehr hohe Bedeutung und das Gelände der Turnhalle 
eine mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild auf. Hinsichtlich der Er-
holung bietet der Spielplatz gemäß Lapro ein hohes Potenzial, während 
die sonstigen Flächen im Plangebiet allgemeines Erholungspotenzial auf-
weisen. 

b) Schutzgut Klima/Luft 

Gemäß Lapro befindet sich das Plangebiet im Einwirkbereich einer Kalt-
luftströmung, weist aber insgesamt eine geringe bioklimatische Bedeu-
tung auf. Einzig der Spielplatz Ludwig-Jahn-Straße weist eine günstige 
bioklimatische Situation auf. 

c) Schutzgut Boden und Wasser 

Das Plangebiet ist zurzeit größtenteils entsiegelt und wird baulich nur 
durch die Turnhalle, die bestehende Grundschule Fährer Flur sowie die 
temporär errichtete Kita in Form eines Containerbaus überbaut. Das Ge-
biet befindet sich innerhalb eines überwiegend durch Einfamilienhäuser 
bebauten Siedlungsbereichs. In Teilbereichen der Umgebung finden sich 
größere Baustrukturen wie zum Beispiel das südlich angrenzende Freizeit-
bad Vegesack. 

Die Geländehöhe des Planungsgebietes liegt zwischen circa 21 mNN und 
22 mNN. Der natürliche Aufbau stellt sich wie folgt dar: Unter einem etwa 
0,5 m mächtigen humosen Sand („Mutterboden“) steht ein Gemisch aus 
Sand, Schluff, Ton und Steinen in Mächtigkeiten von etwa 10 m an. Diese 
Schichten weisen in der Regel hohe bindige Anteile auf, sodass sich auf 
diesen Geschiebelehmen Stauwasserhorizonte ausbilden können. Darun-
ter stehen ab etwa 10,5 m unter Gelände die feinsandig ausgebildeten 
Lauenburger Schichten an, die mehr als 15 m in den Untergrund hinein-
reichen. 

Der Untergrund wird nach der Baugrundkarte Bremen als gering setzungs-
empfindlich eingestuft. Es sind Gründungen aller Art mit mittleren Sohl-
spannungen möglich. Die Tragfähigkeit wird mit „mittel“ angegeben. 

Entsprechend der jahreszeitlichen Verhältnisse treten unterschiedliche 
Grundwasserstandshöhen auf. Stichtagsmessungen (2015) ergaben 
Grundwasserstände um 1 mNN (20 bis 21 m unter Gelände); Höchststände 
sind bei 2 mNN (19 bis 20 m unter Gelände) gemessen worden. Das Grund-
wasser fließt nach Südwesten. 

Aufgrund der hydrogeologischen Situation ist eine Versickerung von Nie-
derschlagswasser aus Oberflächen- und Dachentwässerungen nicht mög-
lich. 

Gegenüber der vorherigen Nutzung werden die Neubauten zu einer Erhö-
hung des Versiegelungsgrades führen. Bei der Errichtung der Neubauten 
ist darauf zu achten, dass das Niederschlagswasser von Oberflächen und 
Dächern durch geeignete Maßnahmen direkt oder zeitverzögert gesam-
melt und gedrosselt in die bestehende Regenwasserkanalisation eingelei-
tet werden. 

Insgesamt ist das Grundwasser nach DIN 4030 als „schwach betonangrei-
fend“ einzustufen (pH: 6,5 bis 7,0; Gesamteisen: 1 bis 10 mg/l; Chloride: 
50 bis 100 mg/l; Sulfate: 80 bis 120 

mg/l; Magnesium: 10 bis 20 mg/l; Calcium: 75 bis 100 mg/l). 

Im Plangebiet sind die Voraussetzungen für geothermische Anlagen für 
die Gebäudebeheizung gegeben. 
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d) Schutzgut Pflanzen 

Gemäß Lapro sind im Plangebiet keine besonders geschützten Pflanzenar-
ten, Biotope, Biotopkomplexe und Oberflächengewässer vorhanden. 

Bestandsbäume 

Im Bebauungsplan werden die Standorte der Bestandsbäume dargestellt. 
Aufgrund der hohen Anzahl der Bestandsbäume und der Tatsachen, dass 
sich diese zu größten Teilen gegenseitig überdecken, waren zusätzliche 
Datensätze notwendig. Durch eine Vor-Ort-Aufnahme vom Umweltbe-
trieb Bremen sowie von GeoInformation Bremen, konnten alle notwendi-
gen Baumdaten (Baumstandort, Baumart, Kronendurchmesser, 
Stammumfang, Schutzstatus et cetera) zusammengetragen werden. Die er-
hobenen Baumdaten stellen aktualisierte Daten der bisherigen Baum-
standorte aus der Plangrundlage dar. Diese aktualisierten Daten flossen in 
den Grünordnungsplan, einen Baumkatasterplan inklusive Baumliste so-
wie in die weiteren Überlegungen sowie in die Abstimmungen mit der Na-
turschutzbehörde mit ein. 

Die städtebaulich-freiraumplanerische Konzeption sieht die Erhaltung von 
möglichst vielen Bestandsbäumen vor. Zur Sicherung der bestehenden 
Bäume setzt der Bebauungsplan zum einen Flächen mit Bindungen für die 
Erhaltung der Bäume fest (B1 und B2). In diesen Bereichen sind die Bäume 
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind diese zu ersetzen. Dabei sind die 
Bestimmungen der Baumschutzverordnung zu beachten. Für die Auswahl 
der Ersatzpflanzungen ist die Pflanzliste I zugrunde zu legen. Ausnahms-
weise können für die Errichtung von Schulhof- und Kitaaußenanlagen 
Bäume entnommen und Ersatzpflanzungen an anderer Stelle vorgenom-
men werden (vergleiche textliche Festsetzung Nummer 7.1). Zum anderen 
werden im Bereich der beiden Eingangssituationen Einzelbäume festge-
setzt, die aufgrund ihrer Lage, Art und Größe erhaltenswert sind. Bei Ab-
gang sind diese ebenfalls zu ersetzen (vergleiche textliche Festsetzung 
Nummer 7.2). 

Aufgrund der geplanten Erschließungswege sowie der neu geplanten Bau-
körper ist in Teilbereichen des Plangebietes ein Erhalt einzelner Bestands-
bäume nicht möglich. Für die geplante Konzeption ist die Überplanung 
von insgesamt 36 Bäumen notwendig. Davon sind 20 Bäume nach der 
Baumschutzverordnung geschützt. 

Ein Ausgleich der zu überplanenden geschützten Bäume ist teilweise im 
Geltungsbereich durch Ausgleichspflanzungen vorgesehen. Der Grünord-
nungsplan zeigt Standort- und Pflanzvorschläge für 20 Ersatzbäume auf, 
insbesondere im Bereich der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Parkanlage“. Neuanpflanzungen sind jedoch im gesamten 
Geltungsbereich sowie auf externen Flächen möglich. Die Standort- und 
Pflanzvorschläge sind dem Grünordnungsplan zu entnehmen. In Bebau-
ungsplan ist festgesetzt, dass im Geltungsbereich 20 Bäume mit einem 
Stammumfang von mindestens 20 bis 25 cm, gemessen in 1,0 m Höhe über 
dem Erdboden anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang in 
gleicher Art zu ersetzen sind. Für die neuen Bäume sind die Pflanzlisten I 
und II zugrunde zu legen (vergleiche textliche Festsetzung Nummer 7.3). 
Die Anpflanzungen sind mit der Naturschutzbehörde abzustimmen. Zur 
Kompensation der nach der Bremer Baumschutzverordnung geschützten 
Bäume stehen zudem noch externe Flächen im Bremer Bürgerpark zur 
Verfügung. Hierzu wurde mit dem Bürgerparkverein schriftlich vereinbart, 
dass im Bürgerpark 22 weitere Bäume als Ausgleichspflanzungen ange-
pflanzt werden. 

Einzelne Bäume liegen zum Teil mit ihren Kronenbereichen innerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen. Diese können, trotz der Überschreitung, erhal-
ten werden. Dies betrifft zum einen den Großteil der Bäume entlang der 



 – 20 – 

Turnhalle sowie Bäume im Bereich des neugeplanten Kindergartens (ver-
gleiche Baumkataster). Zum Erhalt dieser Bäume sind bestimmte Maßnah-
men erforderlich. Für einen standortprägenden Feldahorn zwischen der 
neugeplanten Kita sowie der Turnhalle (vergleiche Baumkataster, Baum-
nummer 151) sind dabei zum Beispiel folgende Maßnahmen erforderlich: 

— Der Wurzelraum des Baumes ist von Bodenarbeiten und Leitungstras-
sen soweit wie möglich frei zu halten. 

— Ein Befahren der Kronentraufe zuzüglich 1,5 m durch Baufahrzeuge 
und die Nutzung als Materiallagerfläche ist auszuschließen. 

— Der Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m ist vor Beginn der Baumaß-
nahme mit Bauzaunelementen und festen Zaunpfählen einzuzäunen. 

— Die Krone ist nach möglichst frühzeitiger Absteckung der Gebäude-
außenkanten durch einen fachkundigen Baumpfleger soweit zurück-
zuschneiden, dass Beschädigungen im Zuge der Andienung von 
Baumaterialien durch einen Kran weitgehend ausgeschlossen wer-
den können. Dazu ist der Luftraum über dem Gebäudegrundriss zu-
züglich etwa 1 m zu berücksichtigen. 

— Die Baugrube ist in diesem Bereich auf die unabweislich notwendige 
Ausdehnung zu begrenzen. 

— Soweit erforderlich, sind näher zu bestimmende Maßnahmen zum 
Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen nach den geltenden Regel-
werken zu ergreifen. Im Zuge der weiteren Erschließungs- und Aus-
bauplanungen können gegebenenfalls für weitere Bäume 
Maßnahmen zum Erhalt getroffen werden. Die Planungen sowie die 
vorgeschlagenen Maßnahmen sind mit der Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. 

e) Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Da das Plangebiet durch einen gewachsenen Baumbestand geprägt ist, 
finden sich im Plangebiet eine Vielzahl an unterschiedlichen Fledermaus- 
und Brutvogelarten. 

Fledermäuse 

Im Zeitraum von Juni bis September 2017 wurden im Eingriffsgebiet in-
klusive eines Radius von etwa 100 bis 200 m Fledermäuse erfasst. Dabei 
wurde methodisch neben persönlichen Detektorbegehungen und vier au-
tomatischen Daueraufzeichnungssystemen (Ana-Bat Express) auch eine 
Baumkontrolle und Dachbodenkontrolle in der Grundschule Fährer Flur 
eingesetzt. Bei diesen Untersuchungen wurden sechs Arten (Abendsegler, 
Kleinabendsegler, Breitflügel-, Zwerg,- Rauhaut und Mückenfledermaus) 
und die Artengruppe Langohr, höchstwahrscheinlich das Braune Langohr, 
festgestellt. 

Die Nahrungs- und Jagdgebiete der Fledermäuse konzentrierten sich vor-
nehmlich auf den Sportplatz inklusive des östlich angrenzenden Spielplat-
zes. Quartiere wurden vor allem im Umfeld aber nicht im Plangebiet 
gefunden. Auf dem eigentlichen überplanten Gelände wurden aus der 
Turnhalle inklusive der Nebengebäude ausfliegende Zwergfledermäuse 
gefunden. Auf dem Dachboden der Grundschule konnten keine Hinweise 
auf Fledermäuse gefunden werden. 

Das Plangebiet wird insgesamt in starkem Ausmaß als Nahrungs- und 
Jagdgebiet genutzt. Nach Realisierung der Planungen verbleiben aber ge-
nügend Freiräume und Gehölze, die weiterhin Nahrungs- und Jagdgebiet 
von Fledermäusen sein werden. 
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Brutvögel 

Im Rahmen einer Brutvogelrevierkartierung von März bis Juli 2018 konn-
ten insgesamt 25 Vogelarten im gesamten Plangebiet nachgewiesen wer-
den. Von diesen Arten konnte für 15 Arten der Status als Brutvogel im 
zentralen Plangebietsbereich ermittelt werden, für weitere fünf Arten wer-
den Brutreviere in den Teilgebietsflächen Grundschule und Spielplatz an-
genommen. 

Zu den besonderen Brutvorkommen mit (mindestens) Brutverdacht zählen 
jeweils ein Revier von Gartenrotschwanz im Baumbestand zwischen 
Grundschulgebäude und zentralem Untersuchungsgebiet und Haussper-
ling östlich der Turnhalle. Beim Haussperling bestätigte die Beobachtung 
zweier Jungvögel eine erfolgreiche Brut im Jahr 2018. Weiterhin konnten 
in den Laubbäumen am Rand des zentralen Plangebietsbereiches an meh-
reren Stellen Buntspechthöhlen sowie an einer Stelle eine größere ovale 
Höhlenstruktur, die dem Grünspecht zugeordnet wird, festgestellt werden. 
Diese deuten darauf hin, dass beide Arten zumindest in der Vergangenheit 
den Bereich rund um die zentrale Grünspielfläche als Brutlebensraum ge-
nutzt haben könnten (Spechte legen jedoch auch regelmäßig Höhlen an, 
die letztendlich nicht als Brutstätte genutzt werden). Während des Erfas-
sungszeitraums 2018 konnten lediglich im östlichen Spielplatzbereich zwei 
Buntspechte nachgewiesen werden. Entsprechend wird für diese Brutsai-
son der Reviermittelpunkt eines Buntspechtpaares im östlichen Spielplatz-
bereich vermutet. 

Gartenrotschwanz und Haussperling stehen in Bremen und bundesweit 
mittlerweile auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Der lediglich nahrungs-
suchend beobachtete Star ist die einzige im Untersuchungsgebiet festge-
stellte Art, die auf den aktuellen Roten Listen in Bremen und Nie-
dersachsen und Deutschland als bestandsgefährdet eingestuft ist. Die fest-
gestellte ältere Höhle eines Grünspechts stellt einen Nachweis einer frühe-
ren Gebietsnutzung durch eine nach BNatSchG streng geschützt Art dar, 
für das Jahr 2018 konnte aber kein Vorkommen im Untersuchungsgebiet 
festgestellt werden. 

Das übrige Artenspektrum der Brutvögel setzt sich aus weit verbreiteten, 
häufigen und ungefährdeten Singvogelarten zusammen, die ganz über-
wiegend die Gehölzstrukturen/Baumbestand am Rand besiedeln: Elster, 
Eichelhäher, Rabenkrähe, Blau-, Kohl- und Schwanzmeise, Mönchsgras-
mücke, Zilpzalp, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig, Amsel, Rotkehlchen, 
Heckenbraunelle und Buchfink. Daneben wurden regelmäßig Ringeltau-
ben sowie westlich angrenzend auch Türkentauben als Nicht-Singvogel-
arten erfasst. Vorkommen von Greifvögeln oder Eulen wurden auch im 
Zuge der nächtlichen Begehung nicht nachgewiesen. 

Drei Arten (Mauersegler, Dohle, Star) nutzten das Untersuchungsgebiet 
beziehungsweise den Luftraum über dem Gebiet zur Nahrungssuche, ihre 
Brutplätze liegen jedoch eher außerhalb der UG-Grenzen (im Gebäudebe-
reich beziehungsweise Baumhöhlen). Weiterhin trat eine Art (Graureiher) 
lediglich überfliegend auf. 

Bei der Einstufung zur naturschutzfachlichen Bewertung der Brutvogelge-
meinschaft sind bestandsgefährdete und streng geschützte Brutvogelarten 
besonders zu beachten und im Planungszusammenhang aufgrund ihres 
Status und der mehr oder weniger engen Habitatbindung als empfindlich 
gegenüber Lebensraumveränderungen anzusehen. 

Im ursprünglichen Untersuchungsgebiet im zentralen Bereich ließ sich nur 
der Star als auf der Roten Liste geführte Art nachweisen, allerdings nur 
nahrungssuchend auf der zentralen Grünspielfläche. Aufgrund der Kartie-
rungsergebnisse ist davon auszugehen, dass der Brutstandort dieser Art im 
Erfassungszeitraum außerhalb der Teilgebietskulisse liegt. Daher kann der 
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Star nicht als Brutvogel des TG I gewertet werden. Alle anderen nachge-
wiesenen Arten gelten als eher häufig und weit verbreitet und sind gemäß 
der aktuellen Roten Listen nicht im Bestand gefährdet. 

Bedingt durch diese Befunde wird dem ursprünglichen zentralen Plange-
bietsbereich eine geringe Bedeutung als Brutvogel-Lebensraum zugeord-
net. Dies entspricht auch in etwa den Erwartungen bei einer kleinen 
städtischen Grünfläche im Siedlungsbereich, die regelmäßig von Anwoh-
nern und deren Haustieren genutzt wird, einhergehend mit regelmäßigen 
Störungen. 

Der Großteil der nachgewiesenen Brutvogelarten nutzt vor allem die Ge-
büschstrukturen und teils hohen und überwiegend geschützten Bäume am 
Rand der zentralen Grünspielfläche als Brutlebensraum. In dem randlichen 
Laubbaumbestand (jedoch etwas westlich, bereits auf der Fläche des 
Grundschulgeländes) wurde auch der auf der Vorwarnliste stehende Gar-
tenrotschwanz mit einem Revier in älteren Eichen nachgewiesen. Der 
Haussperling, von dem zwei Junge im östlichen Spielplatzbereich beo-
bachtet wurden, nutzte vermutlich einen Brutplatz im Gebäudebereich 
(eventuell an der Turnhalle nördlich der Kindertagesstätte/Mobilbauten  
oder auf einem angrenzenden Privatgrundstück). 

Die in älteren Bäumen am Untersuchungsgebiet festgestellten Bunt- und 
Grünspechthöhlen bieten ein breiteres Höhlenangebot, das auch für Nach-
nutzer von Baumhöhlen – zum Beispiel für den bestandsgefährdeten Star 
oder den Gartenrotschwanz – potenziell als zukünftiger Brutplatz in Frage 
kommt (auch wenn Nachweise im zentralen Bereich in 2018 ausblieben). 
Aber auch andere Tiere, wie baumbewohnende Fledermausarten, nutzen 
derartige Strukturen als Lebensstätten. 

Die offenere zentrale Grünfläche, die sehr regelmäßig durch Hundespa-
ziergänger (maximal fünf Hunde gleichzeitig gesichtet, die teils frei um-
herliefen) und zeitweise als (Fußball-)Spielfeld genutzt wurde, ist als 
Brutlebensraum aufgrund der häufigen Störungen durch Menschen und 
Tiere nicht geeignet. Dort wurden jedoch mehrere Vogelarten (unter an-
derem Star, Dohle, Ringeltaube, Amsel, Buchfink, Rotkehlchen) nahrungs-
suchend erfasst. 

Als europäische Vogelarten unterliegen alle Brutvogelarten innerhalb des 
Untersuchungsgebietes dem besonderen Artenschutz, sodass bezüglich 
dieser Arten die Mindestanforderungen des gesetzlichen Artenschutzes 
berücksichtigt werden müssen (§ 44 BNatSchG). Basierend auf den Ergeb-
nissen der Brutvogelerfassung ergeben sich somit einige grundlegende 
Anforderungen für Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 
Auswirkungen auf vorhandene Lebensräume. Zum aktuellen Planungs-
stand beschränken sich die Hinweise auf eher allgemeine Anforderungen 
an relevante vorsorgliche Maßnahmen für den Artenschutz. Folgende As-
pekte zur Verminderung und Vermeidung der Beeinträchtigungen von Le-
bensräumen sollten Berücksichtigung finden: 

— Flächeninanspruchnahme und Gebäudehöhe bei Neubauten auf das 
notwendige Maß begrenzen; 

— Beschränkung der Bauzeit (insbesondere Baustelleneinrichtung und 
Flächenfreimachung) auf die Periode außerhalb der Kernbrut- und 
Aufzuchtzeit der Brutvögel um Verluste von Gelegen und Jungvögeln 
zu minimieren; 

— zur Vermeidung unnötiger Lebensraumzerstörung sind Gehölzrodun-
gen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Baumfällungen sollten 
nur im üblichen Zeitfenster vorgenommen werden, unter Berücksich-
tigung geschützter Bäume gemäß der Bremer Baumschutzverord-
nung; 
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— Bäume mit Höhlen müssen vor Fällung auf Fledermausvorkommen 
untersucht und gegebenenfalls die Höhlen verschlossen werden; 

— während der gesamten Zeit der Bautätigkeiten im Bebauungsplange-
biet ist der Schutz der zu erhaltenden Bäume gemäß DIN 18920 
(Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen) im baustellennahen Be-
reich zu gewährleisten; 

— auch gegebenenfalls abzureißende Gebäude können potenziell Brut-
plätze (zum Beispiel von Haussperling) oder auch Fledermausquar-
tiere beherbergen (zum Beispiel hinter Dachvorsprüngen; in Giebeln 
– vergleiche Untersuchungen von BACH 2017); sollte ein Abriss von 
Gebäuden in Erwägung gezogen werden, ist eine Überprüfung auf 
(Fledermaus-) Besatz durch einen entsprechenden Fachgutachter zu 
empfehlen; 

— bei Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen, die im Zeitraum vom 1. 
März bis 30. September  vorgenommen werden, kann sich insofern ein 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand gemäß BNatSchG § 44 er-
geben. Derartige Maßnahmen unterliegen ferner dem sogenannten 
Sommerfällverbot gemäß § 39 Absatz 5 BNatSchG. Notwendige Fäl- 
lungen von Bäumen sowie Rodungen von Gehölzen und Vegetations-
flächen sind aus Gründen des Artenschutzrechtes, vor allem zum 
Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten, nur außerhalb der Zeit vom 1. März  
bis 30. September eines Jahres zulässig (§§ 39 und 44 BNatSchG). 

f) Schutzgut Mensch 

Lärmimmissionen 

Nach den Lärmkartierungen der Stadtgemeinde Bremen wirken auf das 
Plangebiet keine Verkehrsimmissionen von über 45 dB(A) der angrenzen-
den öffentlichen Hauptstraßen (Fährgrund, Lindenstraße, BAB 270) ein. 

Aufgrund der Neuerrichtung von privaten Erschließungswegen und Stell-
plätzen im Plangebiet kann mit vereinzelten Lärmbelastungen für die be-
stehenden Wohngebäude im Bereich der Schule gerechnet werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass das Plangebiet bereits als Gemeinbedarfsflä-
che genutzt wird (Schule und Kita) und bereits heutzutage Hol- und Bring-
Verkehre in den angrenzenden Straßen vorhanden sind, ist davon auszu-
gehen, dass durch die Errichtung von privaten Erschließungswegen und 
wenigen Stellplätzen keine erhöhten Lärmimmissionen erzeugt werden. 
Somit setzt der Bebauungsplan keine textlichen Festsetzungen zum 
Schallschutz fest. 

Schadstoffimmissionen 

Aufgrund der Desinfektion mit Chlor sowie durch Beckenverunreinigun-
gen bildet sich in der Luft von Hallenbädern Trichloramin. Wie Untersu-
chungen des Umweltbundesamtes zeigen, ist die Konzentration in der 
Hallenbadluft so gering, dass die Reizwirkung des Trichloramin bei Kin-
dern, die am Babyschwimmen teilgenommen haben, zu keinen gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen geführt hat. Es wurde deshalb auch auf die 
Festsetzung von Grenzwerten verzichtet. 

Außerhalb des Hallenbades ist die Konzentration soweit verdünnt, dass 
das Trichloramin mit üblichen Messverfahren nicht nachzuweisen ist. Be-
einträchtigungen durch eine eventuelle Feinstaubbelastung des Block-
kraftheizwerkes können durch entsprechende Filter weitestgehend 
reduziert werden. Ob überhaupt eine Feinstaubbelastung durch das Block- 
heizkraftwerkes vorhanden ist, hängt von dem genutzten Brennstoff ab. 

Aus gutachterlicher Sicht sind keine negativen Auswirkungen in Bezug 
auf Schadstoffimmissionen des angrenzenden Freizeitbades gegenüber 
der Kita und dem geplanten Grundschulneubau zu erwarten. Nach einer 



 – 24 – 

Recherche bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen und in den 
Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes kann ausgeschlossen wer-
den, dass durch den Schwimmbadbetrieb im nennenswerten Umfang 
Schadstoffe emittiert werden. 

Altlasten 

Die mittig gelegene Fläche des Plangebietes wird gemäß Luftbildauswer-
tung seit mindestens 1956 als Sportplatz genutzt. Im Jahre 2003 wurden in 
Bremen-Nord auf mehreren Sport- und Bolzplätzen Dioxin-Untersuchun-
gen durchgeführt, um mögliche Belastungen von Rotgrandbelägen zu er-
mitteln. Im Bereich dieses ehemaligen Sportplatzes wurden aus den 
Deckschichten des Fußballplatzes Proben entnommen und auf Dioxin ana-
lysiert. In keiner der analysierten Mischproben sind Dioxine nachgewiesen 
worden. 

Die Untersuchungen ergaben weiterhin, dass die unterlagernden Trag-
schichten aus Schlacken bestehen. Gegen das Bauvorhaben bestehen 
keine Bedenken, wenn nachfolgende Hinweise beachtet werden: 

— Aufgrund der Verwendung von Schlacken im Unterbau des Sportplat-
zes sollte nach Abschluss der Baumaßnahmen auf den verbliebenen 
Freiflächen vorsorglich eine Beprobung des Oberbodens nach Vor-
gabe der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
erfolgen, um Nutzungskonflikte auszuschließen. 

— Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in Böden im Rah-
men des Bauvorhabens (einschließlich Bodenaushub) sind die Rege-
lungen der BBodSchV zu beachten, beziehungsweise bei externer 
Verwertung von Aushub oder Abbruchmaterialien die Anforderungen 
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen 
– Technische Regeln – der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 
in der jeweils aktuellen Fassung. 

— Sollten sich Anhaltspunkte für Verunreinigungen des Bodens oder des 
Grundwassers in der Vorbereitung oder Durchführung der Baumaß-
nahme ergeben, so ist dieses gemäß Bremisches Bodenschutzgesetz 
(BremBodSchG) § 3 Absatz 1 unverzüglich der zuständigen Boden-
schutzbehörde mitzuteilen.  

g) Klimaschutz/Energieeinsparung 

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung werden die geplanten 
Neubauten im Passivhausstandard nach der Richtlinie „Energetische An-
forderungen an den Neubau und die Sanierung von öffentlichen Gebäu-
den" errichtet. Darüber hinaus werden regenerative Energien laut 
EEWärmeG eingebunden. 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien, die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie sowie der Klimaschutz zu 
berücksichtigen. Um die baulichen und technischen Voraussetzungen für 
die Nutzung von Solarenergie zu schaffen, bestimmt die textliche Festset-
zung Nummer 6, dass die tragenden Konstruktionen der Dachflächen und 
die technischen Anlagen der Baukörper so auszubilden sind, dass die Er-
richtung von Solarenergieanlagen möglich ist. 

h) Auswirkungen durch sonstige Umweltbelange 

Die sonstigen Umweltbelange werden von der Planung nicht in relevan-
tem Umfang betroffen. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Um-
weltbelangen sind über die oben genannten Darstellungen hinaus nicht 
bekannt. 
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E) Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung 

(a) Finanzielle Auswirkungen 

Bei der Realisierung der Planung entstehen der Stadtgemeinde Bremen Kosten. 

Die Kosten für einen Schulneubau, einer neuen Kindertagesstätte sowie die 
Kosten für die Sondierung möglicher Kampfmittel und von möglichen Kampf-
mittelbeseitigungen sind von der Stadt Bremen zu tragen. Die dafür erforderli-
chen Mittel werden entsprechend den zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, über die die Bürgerschaft im Rah-
men der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat. 

(b) Genderprüfung 

Das Vorhaben soll für Kinder sowie für Frauen, Männer und Diverse gleicher-
maßen ein attraktiver Ort werden. Die verschiedenen Nutzungen im Plangebiet 
richten sich gleichberechtigt an alle Geschlechter. 
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Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) 
Bebauungsplan 1568 
für ein Gebiet in Bremen-Vegesack 
östlich Fährer Flur, südlich Aumunder Heide (rückwärtige 
Grundstücksgrenzen), westlich Ludwig-Jahn-Straße und 
nördlich des Freizeitbades Vegesack 
Bearbeitungsstand: 10.01.2020 

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 

          Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
   Allgemeines Wohngebiet 

 
  

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
  

z.B. II 

z.B. OK 10,0 

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß) 

Oberkante von baulichen Anlagen in Metern über dem Bezugspunkt als 
Höchstmaß 

BAUGRENZEN 
Baugrenze 

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF 
Fläche für den Gemeinbedarf mit textlich definierter Zweckbestimmung: 
Schule, Kinder- und Familienzentrum (KuFz) und sportliche Anlagen 

  

VERKEHRSFLÄCHEN 

   Öffentliche Verkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie 

GRÜNFLÄCHEN 
 

  
Öffentliche Grünfläche mit textlich definierter 
Zweckbestimmung: hier Parkanlage 

 
   Öffentliche Grünfläche mit textlich definierter 

Zweckbestimmung: hier Spielplatz 
 

MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 

 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
nach Abgang zu ersetzen (mit laufender Nummierung) 

Baumerhalt, nach Abgang zu ersetzen 
 

REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN 
DENKMALSCHUTZ 

 

A Einzeldenkmal 
 

B Umgrenzug von Erhaltungsbereichen gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 
 
 

 

N 

 

ohne Maßstab 

SONSTIGE PLANZEICHEN 
Abgrenzung unterschiedlicher Maße der baulichen Nutzung 
Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Fläche zugunsten der Anlieger und 
der Feuerwehr Bremen sowie mit Leitungsrechten zu belastende Fläche 
zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 

BZ 22,22 m Höhenbezugspunkt mit Höhenangaben in Metern über Normalhöhennull (NHN) 
(Außerhalb des Geltungsbereichs, Fußgängerüberweg Fährer Flur) 

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER 
Dieser Plan stellt in übersichtlicher Form den Geltungsbereich und die wichtigsten Festsetzungen dar. Er ist nicht 
identisch mit dem zu beschließenden Urkundsplan, der für die Dauer der Plenarsitzungen bei der Verwaltung der 
Bürgerschaft zur Einsichtnahme ausliegt. 
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